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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Medikamente

Eine Ende September eingereichte Motion Eder (fdp, ZG) schaffte noch im Berichtsjahr
die Hürde Ständerat: Der Bundesrat, beziehungsweise das Heilmittelinstitut Swissmedic
wurde beauftragt, das Ausführungsrecht des Heilmittelgesetzes dahingehend zu
verändern, dass die Bürokratie bei genehmigungs- und meldepflichtigen Änderungen
abgebaut und die Gebühren gesenkt werden können. Daneben wurde auch eine
Harmonisierung mit dem EU-Recht angeregt. Prinzipiell stört sich der Motionär an der
Höhe der anfallenden Kosten bei einer genehmigungs- oder meldepflichtigen
Änderung, welche bisweilen die Kosten für eine Neuzulassung überstiegen. Der Aufwand
müsse entsprechend angepasst werden. Der Bundesrat zeigte sich dem Anliegen
gegenüber offen – er begrüsse generell Harmonisierungsbestrebungen mit EU
Praktiken. In der Beratung wurde das Geschäft vom Ständerat angenommen und dem
Nationalrat zur Zweitberatung überlassen. Diese stand Ende Jahr noch aus. 1

MOTION
DATUM: 03.12.2012
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Eine im Vorjahr eingereichte und im Ständerat bereits angenommene Motion Eder (fdp,
ZG) schaffte im Berichtsjahr auch die Hürde Nationalrat. Der Bundesrat,
beziehungsweise das Heilmittelinstitut Swissmedic, wurde damit beauftragt, das
Ausführungsrecht des Heilmittelgesetzes dahingehend zu verändern, dass die
Bürokratie bei genehmigungs- und meldepflichtigen Änderungen abgebaut und die
Gebühren gesenkt werden können. Daneben wurde auch eine Harmonisierung mit dem
EU-Recht angeregt. Der Motionär störte sich an der Höhe der anfallenden Kosten bei
einer genehmigungs- oder meldepflichtigen Änderung, welche bisweilen die Kosten für
eine Neuzulassung überstiegen. Der Aufwand müsse entsprechend angepasst werden.
Der Bundesrat zeigte sich dem Anliegen gegenüber offen – er begrüsse generell
Harmonisierungsbestrebungen mit EU-Praktiken. Nachdem das Heilmittelinstitut
Swissmedic im Auftrag des Bundesrates bereits vorbereitende Arbeiten aufgenommen
hatte, um die Heilmittel-Gebührenverordnung im Sinne der Motion zu ändern, und
nachdem die SGK des Nationalrates im Zuge dessen die Motion einstimmig zur
Annahme empfohlen hatte, folgte auch der Nationalrat in der Sommersession. Das
Geschäft wurde somit dem Bundesrat überwiesen. 2

MOTION
DATUM: 13.06.2013
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Der Ständerat überwies im September eine Motion Eder (fdp, ZG) zur Neuregelung der
Werbebotschaften von Arzneimitteln. Der Motionär will die Verordnung über die
Arzneimittelwerbung dahingehend abändern, dass Zulassungsinhaber in der Werbung
erwähnen dürfen, dass ihr Produkt zugelassen ist. In der gegenwärtig gültigen
Verordnung ist dies nicht erlaubt. Die Swissmedic-Zulassung sei jedoch ein Zeichen von
hoher Qualität und Sicherheit, weswegen die angestrebte Nennung sinnvoll sei. Die
Konsumentinnen und Konsumenten könnten so besser erkennen, ob Arzneimittel oder
andere Produktekategorien beworben werden (z.B. Nahrungsergänzungsmittel). Der
Bundesrat befürwortete ein solches behördliches Qualitätssiegel und lud die
Ständerätinnen und Ständeräte ein, die Motion anzunehmen. 3

MOTION
DATUM: 09.09.2013
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Bereits 2013 hatte der Ständerat einer Motion Eder (fdp, ZG) zugestimmt, welche eine
Anpassung der Verordnung über die Arzneimittelwerbung dahingehend fordert, dass
die Swissmedic-Zulassung eines Arzneimittels als Werbeelement gebraucht werden
darf. Dem folgte der Nationalrat auf Antrag seiner SGK in der Frühjahrssession 2014
diskussionslos. Die Erwägungen der Kommission, dass damit die Konsumentinnen und
Konsumenten vor Täuschung geschützt werden können, schienen auch das Ratsplenum
überzeugt zu haben. Bei gewissen Produkten sei es schwierig zu erkennen, ob es sich
um ein Arzneimittel, ein Lebensmittel, ein Kosmetikprodukt oder ein Medizinprodukt
handelt. Ein entsprechendes Qualitätslabel, das die behördliche Prüfung eines
Arzneimittels durch Swissmedic belegt, soll daher künftig in der Publikumswerbung
dazu beitragen, dass sich die Verbraucherinnen und Verbraucher besser orientieren
können. Weiterhin soll sichergestellt werden, dass bei betreffenden Produkten keine
falschen Erwartungen an Qualität, Wirksamkeit, Zusammensetzung oder

MOTION
DATUM: 05.03.2014
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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Unbedenklichkeit eines Arzneimittels geweckt werden. Ende Jahr hatte das EDI die
Teilrevision der Arzneimittel-Werbeverordnung (AWV) so weit vorbereitet, dass eine
Anhörung stattfinden konnte. Die Frist wurde auf Ende März 2015 gesetzt, so dass bis
Ende Jahr noch keine Resultate aus den Stellungnahmen vorlagen. 4

Die 2013 im Nationalrat angenommene Motion Gilli (gp, SG) scheiterte in der
Wintersession 2014 im Ständerat. Zwar war die Ablehnungsempfehlung der
ständerätlichen SGK mit 3 zu 2 Stimmen bei einer Enthaltung knapp ausgefallen und es
lag ein Einzelantrag Eder (fdp, ZG) vor, der die Motion annehmen wollte. Die
Begründung, dass die Revision der Phytoanleitung im Zuge der Revision des
Heilmittelgesetzes angegangen werde, beziehungsweise nach Abschluss jenes
Verfahrens in die entsprechende Verordnung Eingang findet, wurde akzeptiert. Es sei
falsch, eine Verordnung zu bestimmen, bevor das Gesetz abgesegnet sei, so Ständerat
Gutzwiller (fdp, ZH), der die Ablehnung der Motion befürwortete. So scheiterte die
Motion mit 21 zu 14 Stimmen bei 3 Enthaltungen. 5

MOTION
DATUM: 27.11.2014
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Mit einem Postulat forderte Erich Ettlin (cvp, OW) einen schnelleren Zugang für
Patienten zu Arzneimitteln mit neuen Indikationen – also mit neuen
Einsatzmöglichkeiten – respektive die Prüfung einer Verkürzung der Zulassungsfrist von
Medikamenten durch den Bundesrat. Der Postulant nahm damit Erkenntnisse einer
gemeinsamen Studie der Industrie und Swissmedic auf, wonach die Zulassungsfristen in
der Schweiz viel länger sind als im Ausland. Beziehungsweise, so Ettlin, dauere die
Bearbeitung in der Arzneimittelbehörde hier länger. Das sei bedenklich, da dadurch
Patientinnen und Patienten in der Schweiz länger auf innovative Therapien warten
müssten. Es sei überdies gezeigt worden, dass die Zulassung einer
Indikationserweiterung viel rascher bewerkstelligt werden könne als die Prüfung und
Zulassung neuer Wirkstoffe. Swissmedic solle dahingehend seine Praxis anpassen. Der
Postulant äusserte überdies den Wunsch, dass man dies noch vor der Umsetzung des
neuen Heilmittelrechts in Angriff nehme. Der Bundesrat teilte das Anliegen, entgegnete
jedoch in seiner Vorstossantwort, dass eine Beschleunigung der Verfahren gegenwärtig
nicht möglich sei. Es würden bereits Anstrengungen in diesem Bereich unternommen,
teilweise infolge einer Motion Cassis (fdp, TI) und einer  Motion Eder (fdp, ZG).
Deswegen sollte noch abgewartet und auf die Annahme des Postulats verzichtet
werden.
In der Ratsdebatte wurde nur kurz auf das Postulat eingegangen, wobei es Ettlin gelang,
seine Kolleginnen und Kollegen zu überzeugen. Er zeigte sich unzufrieden mit den
„Vertröstungen” der Regierung und bezeichnete seinen Vorstoss als eigentliches
Wiedererwägungsgesuch, er wolle überdies auch eine weitere Verzögerung in der Sache
verhindern. Für die Wettbewerbsfähigkeit des Schweizer Standorts sei eine
Fristverkürzung wesentlich, unter anderem auch weil andere Staaten von der Schweizer
Zulassung abhängig seien. Die Chance sei mit seinem Postulat zu packen. Mit 25 zu 17
Stimmen wurde das Postulat gutgeheissen. 6

POSTULAT
DATUM: 14.03.2017
MAXIMILIAN SCHUBIGER

In seinem Bericht über Motionen und Postulate der gesetzgebenden Räte im Jahre 2016
erklärte der Bundesrat, dass die Motion Eder (fdp, ZG) «Swissmedic-Zulassung eines
Arzneimittels als erlaubtes Werbeelement» mit der 2016 stattgefundenen Teilrevision
der Arzneimittel-Werbeverordnung umgesetzt worden sei, und beantragte daher das
Geschäft zur Abschreibung. In der Sommersession 2017 kamen die beiden
Parlamentskammern dieser Forderung nach. 7

MOTION
DATUM: 12.06.2017
JOËLLE SCHNEUWLY

Wie bereits der Nationalrat nahm im September 2018 auch der Ständerat die Motion
Tornare (sp, GE) zum Einzelverkauf von Medikamenten entsprechend der einstimmigen
Empfehlung seiner SGK an. Dabei wurde wie zuvor in der Debatte der grossen Kammer
mit den guten Erfahrungen einer Studie aus Frankreich, der Reduktion weggeworfener
oder nichtkonsumierter Medikamente sowie der Risikoverminderung von
Selbstmedikation und Resistenzbildung argumentiert. Der vom Bundesrat
vorgeschlagene Pilotversuch, welcher in einem Kanton stattfinden soll, sei angesichts
der geltenden Rechtslage problemlos durchführbar, so Joachim Eder (fdp, ZG) für die
Kommission. Über konkrete Punkte bezüglich des Pilotversuchs befinde man sich
allerdings noch im Dunkeln. Dies veranlasste Didier Berberat (sp, NE) zur Frage, ob der
Bundesrat mit den Kantonen bereits in Kontakt stehe und ob es schon einen

MOTION
DATUM: 18.09.2018
JOËLLE SCHNEUWLY

01.01.65 - 01.01.21 2ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



potentiellen Versuchskanton gebe. Alain Berset, der die Motion im Namen des
Gesamtbundesrates unterstützte, erwiderte, es hätten sich zurzeit noch keine Kantone
gemeldet, er vermute allerdings, dass eventuell der Kanton Neuenburg, der Kanton Zug
oder aber auch andere Kantone am Pilotprojekt interessiert seien. Es gehe nun darum,
möglichst schnell herauszufinden, wo dieses durchgeführt werden könne, bevor man
die Motion Tornare im grossen Stil umsetze. Stillschweigend sprach sich der Ständerat
daraufhin für die Motion aus. 8

1) AB SR, 2012, S. 1015.
2) AB NR, 2013, S. 974
3) AB SR, 2013, S. 667 f.
4) AB NR, 2014, S. 106; Anhörungsunterlagen vom 22.12.14.; Kommissionsbericht SGK-NR vom 20.2.14
5) AB SR, 2014, S. 1082 ff.
6) AB SR, 2017, S. 228 f.
7) BBI, 2017, S. 2865 ff.
8) AB SR, 2018, S. 679; Bericht SGK-SR vom 28.6.19; Medienmitteilung SGK-SR vom 29.6.18
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